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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

immer wieder ist der Überweisungs-
schein Anlass interkollegialen Ärgers.
Die Empfänger bemängeln, er wäre nicht
ordentlich ausgefüllt und somit nicht
brauchbar. Die Überweisenden sind not
amused, wenn der Schein vor den Augen
des Patienten zerrissen wird. Beides ist
nicht besonders kollegial und sollte so
nicht geschehen. Allerdings gibt es einen
wesentlichen Grund für dieses, vor allem
Frustration demonstrierende Verhalten.

Zum 1. Januar 2004 wurde die soge-
nannte Praxisgebühr (die eigentlich Kas-
sengebühr hätte heißen müssen) von Ulla
Schmidt eingeführt. Sehr schnell verkam
das Überweisungsformular zur Quittung.
Über insgesamt 36 Quartale hat sich die-
ser Kollateralschaden etabliert. Kollate-
ralschaden sage ich bewusst, da das
Grundprinzip, auch ambulante Behand-
lung kostet Geld (und ist damit etwas
wert), nicht ganz falsch war. Die Umset-
zung war nur falsch, weil viel zu undiffe-
renziert und außerdem wurde die Büro-
kratiebelastung nur in der Arztpraxis
abgeladen.

Nur nebenbei bemerkt: An einer Stelle
hatte sich die Praxisgebühr meiner Mei-
nung nach gut bewährt – im Notfall-
dienst. Hier wird jetzt wegen einer mas-
siv zunehmenden Inanspruchnahme vor
allem der Krankenhausambulanzen mitt-
lerweile schon laut gedacht, eine Gebühr
als Begrenzungsinstrument einzuführen.
Finde ich gut.

Jetzt haben wir bezüglich der Überwei-
sung rein formal eigentlich wieder den
Status quo ante, allerdings sind gerade

die weniger guten Angewohnheiten doch
nicht so schnell wieder zu ändern. Beson-
ders diese Änderung brauchen wir aber
nun im Zusammenhang mit der gesetz-
lichen Verpflichtung der Terminvermitt-
lung. Zwar läuft diese unerwartet rei-
bungslos, aber es kommen doch zahl-
reiche Rückmeldungen bei der KV an,
weil das Zusammenspiel in Form der
Überweisung noch „suboptimal“ ist.

Wir gehen davon aus, dass nicht der Pa-
tient allein über die Dringlichkeit seiner
Behandlung entscheiden kann (die o. g.
Notfalldienst-Problematik  könnte übri-
gens ein gewisses Indiz dafür sein, dass
wir da nicht ganz falsch liegen). Damit er-
halten die Überweisungen der Hausärzte
wieder ein erhebliches Gewicht. Das be-
deutet aber auch, der übernommenen (si-
cher im Allgemeinen auch gewünschten)
Verantwortung durch qualifizierte Über-
weisungen gerecht zu werden. Die co-
dierte Dringlichkeit sollte auch möglichst
zum Text der Überweisung passen.

Überweisungen an mitbehandelnde Fach-
ärzte nur zur Rezeptierung einer Dauer-
therapie sind bei hochpreisigen Medika-
menten sicher manchmal unvermeidbar,
aber z. B. allein für Tamsulosin oder Cal-
cium/Vitamin D3 bestimmt nicht gerecht-
fertigt. Durch die erheblichen Preissen-
kungen der Standardmedikamente sind
Probleme mit der Richtgröße auch kaum
noch zu erwarten.

Von den Fachärzten wünsche ich mir Be-
funde, aus denen eindeutig erkennbar ist,
wie lange eine medikamentöse Therapie
weitergeführt werden soll und wann
 eventuell eine Wiedervorstellung erfol-
gen sollte.

Auf den nächsten beiden Seiten finden
Sie ein paar Negativbeispiele.

Bei Berücksichtigung von wenigen ein-
fachen Prinzipien können wir es uns be-
stimmt gegenseitig viel leichter machen.
Die Überweisungen auf dem Titelblatt
sind da schon als ernstgemeinte positive
Beispiele gedacht, auch wenn es die
 „Altmarkt-WG“ der für die Überwei-
sungs-Inflation Schuldigen nicht gibt.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Ihr Vorstandsvorsitzender
Klaus Heckemann

Unser wichtigstes Kommunikationsmittel …
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Beispiele für „suboptimale“ Überweisungsscheine 

Kommentar: Das ist ganz sicher keine qualifizierte Überweisung, aber offensichtlich erst recht auch kein A-Fall.

Kommentar:  Wenn der Hausarzt von der Indikation zur Therapie überzeugt ist, muss er das selbst verordnen (bei
Tagestherapie kosten von  1 Euro).
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Kommentar:  Die Funktion des Facharztes erschöpft sich sicher nicht mit der Diagnoseerstellung. Zumindest die Ersttherapie
ist zu verordnen. Für die Übernahme der weiteren Therapie durch den Hausarzt erfordert es zumindest eine
 detaillierte Übermittlung der vorgesehenen Behandlung, mit einer Äußerung zu Kriterien einer eventuellen
 Wiedervorstellung.
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Zur 63. Vertreterversammlung (VV) der KV Sachsen trafen sich 39 Delegierte
der sächsischen Vertragsärzte und -psychotherapeuten in Chemnitz.

Als Versammlungsleiter hieß der VV-Vorsitzende Dr. Stefan Windau den Ehren-
vorsitzenden der KV Sachsen, Dr. Hans-Jürgen Hommel, sowie Andrea Keßler,
Abteilungsleiterin im Sächsischen Sozialministerium, besonders willkommen. 

Neben brisanten berufspolitischen Entwicklungen diskutierte das Gremium vor
 allem Änderungen von HVM, Abrechnungsordnung und Gebührenordnung.

Bevor Dr. Windau in die eigentliche Ta-
gesordnung einstieg, verabschiedete er
unter dem herzlichen Beifall des Audito-
riums Dr. Irmgard Murad, die aus per-
sönlichen Gründen aus der VV ausschei-
det. Sie gehörte dem Gremium von 2001
bis  2015 als Mitglied an und war auch in
einer Reihe weiterer ehrenamtlicher

Funktionen über viele Jahre tätig. Der
VV-Vorsitzende dankte der Allgemein-
ärztin aus Aue für ihre „ruhige, solide
Sacharbeit“.

Für Frau Dr. Murad rückt Dr. Albrecht
Siegel, FA für Allgemeinmedizin in Lich-
tentanne, als Mitglied in die VV nach. 

In seinem Lagebericht beschäftigte sich
Dr. Stefan Windaumit berufspolitischen
Themen, die auch bei den jüngsten Bera-
tungen der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung (KBV) sowie auf dem Deut-
schen Ärztetag für Diskussionsstoff
sorgten. Mit Sorge beobachtet er eine zu-
nehmende Tendenz zur „Akademisierung
der Gesundheitsberufe“, obwohl sich die
Ärzteschaft schon im vergangenen Jahr
klar gegen eine Substitution positioniert
hat. Deshalb ist für Dr. Windau auch auf
dem Ärztetag im Mai diesen Jahres das
erneute Signal wichtig gewesen: „Die
Verantwortung des Arztes ist nicht teilbar
und nur teilweise delegierbar.“ Es kann
aus seiner Sicht für den Patienten nicht
gut sein, wenn suggeriert wird, dass mit
geringerer Qualifizierung gleiche Effekte
erzielt werden.

Appell: Reihen wieder schließen

Bezugnehmend auf die jüngsten Ent-
wicklungen innerhalb der KBV und die
unterschiedlichen Auffassungen zur wei-
teren Entwicklung der ambulanten spe-
zialfachärztlichen Versorgung (ASV)
räumte Dr. Stefan Windau unumwunden
„eine schwierige Lage in der Berufspoli-
tik“  ein. Als positiv hob er aber hervor,
dass es KBV und KVen trotz der schwie-
rigen Rahmenbedingungen gelungen ist,
auf die aktuellen Gesetzesvorhaben der
Bundesregierung Einfluss zu nehmen.
Dr. Windau wünscht sich für die Zukunft
ein geschlossenes Auftreten der Ärzte-
schaft gegenüber der Politik und richtete
einen Appell an alle Beteiligten: „Es muss
uns gelingen, die Reihen wieder zu
schließen!“   

63. Vertreterversammlung der KV Sachsen am 20. Mai 2015 in Chemnitz:

Die Verantwortung des Arztes ist nicht teilbar

Vertreterversammlung

Versammlungsleiter und Berichterstatter:
Dr. Stefan Windau

Blumen zum Abschied: Dr. Irmgard Murad

Bericht des Vorsitzenden der Vertreterversammlung zur Lage

Im Geschäftsbericht des Vorstandsvorsit-
zenden analysierte Dr. Klaus Hecke-
mann  den aktuellen Stand des Versor-
gungsstärkungsgesetzes (VSG). Beim
brisanten Thema der ASV erinnerte der

Referent an ein Zitat von Dr. Windau
aus dem Jahr 2011: „Der praktisch un-
begrenzte Zugang zur spezialfachärzt-
lichen Versorgungsebene konterkariert
letztlich den Sicherstellungsauftrag der

KVen.“ (Editorial der KVS-Mitteilungen
9/2011). Die Frage, ob die ambulante
fachärztliche Versorgung durch die Poli-
tik „auf das Abstellgleis geschoben wer-
den kann“, lässt sich nach Einschätzung

Geschäftsbericht des Vorstandsvorsitzenden
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von Dr. Heckemann noch nicht abschlie-
ßend beantworten. Zwar soll nach VSG
das einschränkende Tatbestandsmerkmal
der „schweren Verlaufsformen“ teilweise
nicht mehr gelten,  er betrachtet es jedoch
als „strategischen Erfolg, dass eine kom-
plette Aufweichung der Voraussetzungen
für die ASV-Teilnahme verhindert werden
konnte.“

Erfreut konstatierte der Vorstandsvorsit-
zende der KV Sachsen, dass die per Ge-
setzentwurf verordnete Sektionierung der
Länder-KVen mit strikt abgegrenzten Ab-
stimmungsregularien für hausärztliche
und fachärztliche Belange aktuell nicht
mehr im Gesetz steht. Er bedankte sich an
dieser Stelle ausdrücklich für die Unter-
stützung aus dem Sächsischen Sozialmi-
nisterium und sieht darin ein gelungenes
Beispiel dafür, „dass auf der Basis eines
vertrauensvollen und konstruktiven Mit-
einanders mehr erreicht werden kann, als
im Alleingang.“

Aufkaufverpflichtung bleibt höchst
kritikwürdig

Der Referent kritisierte am Beispiel der
Zulassungsbeschränkungen die Wider-
sprüchlichkeit des VSG. Trotz anerkann-
ten Ärztemangels hatte die Regierung
eine Verschärfung der Regeln zum
 Praxisaufkauf bei Überversorgung in den
Gesetzentwurf geschrieben und daran
trotz der massiven Proteste grundsätzlich

festgehalten. Allerdings konnte erreicht
werden, „dass jetzt eine Überversorgung
im Sinne des § 103 erst bei Überschrei-
tung den Versorgungsgrades von 140 %
statt 110 % angenommen wird.“ Für Dr.
Heckemann ist das mehr als nur eine Mar-
ginalie, denn in Sachsen reduziert sich die
Anzahl der „überzähligen Stellen“ damit
von 901 auf 427. Der Vorstandsvorsit-
zende der KV Sachsen betonte, dass für
ihn die gegenwärtige Bedarfsplanung

trotz Demografiebezug „nur eine grobe
Bedarfsschätzung darstellt, bei der nicht
der konkrete Bedarf vor Ort maßgeb-

lich ist, sondern die Einhaltung von Ver-
hältniszahlen.“  Die Aufkaufverpflich-
tung als solche bleibt für den Redner
höchst kritikwürdig. Als besonderes Är-
gernis dabei stellte er noch heraus, dass
sie enorme Bürokratie produziert und die
Kosten einseitig dem KV-System ange-
lastet werden. 

Im Rahmen des Geschäftsberichtes infor-
mierte Dr. Heckemann das Auditorium
über die bisherige Arbeit der Terminver-
mittlungsstelle in Leipzig. Im Zeitraum
3. November 2014 bis 30. April 2015
erfolgten insgesamt 876 Vermittlungen,
die sich insbesondere auf die Bereiche
Neurologie, Psychotherapie, Augenheil-
kunde und Psychiatrie erstreckten. Sein
Fazit: „Bereits im Vorfeld einer verbind-
lichen Regelung und damit unbelastet
von etwaigen restriktiven Rahmenvor-
schriften nach eigenen Vorstellungen ak-
tiv zu werden, hat womöglich die er-
staunlich reibungsarme Implementierung
einer Terminvermittlung in Sachsen be-
fördert.“

In der Gesamtschau auf das VSG konsta-
tierte der Berichterstatter, dass Dank ärzt-
licher Intervention zumindest eine ge-
wisse Abmilderung erreicht werden
konnte. „Agieren ist besser als Reagie-
ren.“ Massive Kritikpunkte bleiben. Das
betrifft beispielsweise auch die Gesamt-
vergütung, wo der tatsächliche regionale
Behandlungsbedarf nach wie vor unzu-
reichend berücksichtigt wird.

Dr. Hagen Bruder Dr. Klaus Hamm 

Erstattete den Geschäftsbericht und referierte
zum HVM: Dr. Klaus Heckemann

Nach den beiden Grundsatzreferaten dis-
kutierte das Auditorium unterschied-
liche berufspolitische Themen. So sprach
Dr. Klaus Kleinertz das Thema Praxis-
aufkauf an. Aus seiner Sicht haben die
 erreichten minimalen Änderungen z. B.
nichts im Hinblick auf die Versorgungs-
problematik Stadt und Land bewirkt.

Dr. Hagen Bruder kritisierte Praktiken
der AOK, die das vereinbarte Procedere
unterlaufen, renitent säumige Patienten
ohne gültige eGK nur noch gegen Bar-
zahlung zu behandeln.

Mit der ambulanten spezialfachärztlichen
Versorgung beschäftigte sich Dr. Klaus
Hamm. Für ihn bleibt das Thema aus
Sicht der Vertragsärzte trotz erreichter
Änderungen nach wie vor problematisch.

Diskussion
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Der Vorstandsvorsitzende der KV Sach-
sen begründete den Vertretern im nächs -
ten TOP einen Antrag mit Anpassungen
zum HVM, die im Wesentlichen die
 Berücksichtigung von Vorgaben der KBV
sowie Vorschriften zur Bereinigung der
ASV-Leistungen beinhalten.

Wie er ausführte, geht es bei den vorge-
schlagenen Änderungen um Klarstellun-
gen der Regelungen zu den Zuschlägen
für Leistungen der konventionellen Ra-
diologie sowie um Anpassung des Neu-

patientenmodells (z. B. Einfügung weite-
rer Leis tungen bei der Ausnahmerege-
lung in der Definition des Neupatienten).
Eine weitere Änderung betrifft die Ein-
führung  eines Vorwegabzuges zur Vergü-
tung der Leistungen der schmerzthera-
peutischen Versorgung des Abschnittes
30.7.1 EBM und in dessen Folge die Zu-
ordnung der Schmerztherapeuten zu den
Ärzten ohne RLV. 

Dr. Heckemann informierte die Delegier-
ten über die Stellungnahme der Kran-

kenkassen zu den beabsichtigten Ände-
rungen im Rahmen der Be neh mensher-
stellung und begründete die ablehnende
Haltung der KV Sachsen zu den dort ge-
nannten Hinweisen.

Die VV votierte einstimmig für den An-
trag des Vorstandes zur Änderung des
HVM.  Der  aktuelle HVM in der Fas-
sung vom 20. Mai 2015 mit Wirkung
ab 1. Juli  2015 liegt diesem Heft bei –
einschließlich einer Kurzinformation
über die wesentlichen Änderungen.

Honorarverteilungsmaßstab

Die 63. VV der KV Sachsen beschäftigte
sich mit notwendigen Änderungen der
Abrechnungsordnung. Einen entspre-
chenden Antrag des Vorstandes stellte der
Stellv. Vorstandsvorsitzende der KV
Sachsen, Dr. Claus Vogel, dem Gremium
vor. Im ersten Punkt betreffen diese die
Abrechnung von Leistungen der ASV.
Wie er informierte, wurde im Mai 2015
das erste ASV-Team im Bereich der KV
Sachsen anerkannt. Es besteht aus Ärzten
der ambulanten und stationären Versor-
gung zur Behandlung gastrointestinaler
Tumore in Leipzig.

Nach Aussage des Stellv. Vorstandsvorsit-
zenden erfolgt die ASV-Abrechnung aus-
schließlich über die Online-Abrechnung.
Der Vorstand ist berechtigt, dazu einen

Kostensatz festzulegen. Wie Herr Dr.
 Vogel informierte, liegt er bei 2,4 % des
vergüteten Honorars.

Die zweite Änderung der Abrechnungs-
ordnung betrifft die Vorschriften zu Stun-
dung oder Erlass von Forderungen der
KV Sachsen. Diese sollen zukünftig auch
für andere Bereiche wie Wirtschaftlich-
keits- und Plausibilitätsprüfung  einheit-
lich geregelt werden.

Der Antrag des Vorstandes zur Ände-
rung der Abrechnungsordnung erhielt
die einhellige Zustimmung der Dele-
gierten. Die aktuelle Abrechnungsord-
nung in der Fassung vom 20. Mai 2015
mit Wirkung ab 1. Juli 2015 liegt die-
sem Heft bei.

Abrechnungsordnung

Referierte zu den Themen Abrechnungs- bzw.
Gebührenordnung: Dr. Claus Vogel

Eine der Abstimmungen in Chemnitz
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Der Stellv. Vorstandsvorsitzende der KV
Sachsen, Dr. Claus Vogel, legte dem
 Auditorium einen Antrag zur Änderung
der Gebührenordnung zur Beschlussfas-
sung vor. Mit einer entsprechenden Er-
gänzung soll dem Umstand Rechnung
 getragen werden, dass auch die Ver-
fahren der Prüfung der Plausibilität der
Abrechnung nach § 106 a SGB V einen
erheblichen Verwaltungsaufwand verur-
sachen, den nicht die Allgemeinheit der
korrekt abrechnenden Ärzte und Psycho-
therapeuten verursacht und zu tragen
hat.

Gebühren sollen nach Aussage des Refe-
renten nur erhoben werden, wenn der
Plausibilitätsausschuss Honoraranteile
zurückfordert – allerdings begrenzt auf
max. 1.000 Euro.

Das Auditorium stimmte dem Antrag
zur Änderung der Gebührenordnung
mit großer Mehrheit zu.

Zum Abschluss Ihrer Beratungen in
Chemnitz  nahmen die Delegierten noch
einen Vorschlag von Dr. Thomas Lipp
auf und beauftragten den Vorstand, in Zu-
sammenarbeit mit dem Vorstand der
Sächsischen Landesärztekammer nach
Möglichkeiten zu suchen, den Datenaus-
tausch untereinander zur Entlastung der
Ärzte noch effektiver zu gestalten   

Der Vorsitzende der Vertreterversamm-
lung, Dr. Stefan Windau, schloss die
63. Vertreterversammlung und kün-
digte die nächste Veranstaltung für den
11. November 2015 in Leipzig an.

– Öffentlichkeitsarbeit/ks –

Gebührenordnung

Plädierte für effektiveren Daten-
austausch: Dr. Thomas Lipp

Mit der Unterzeichnung eines Koopera-
tionsvertrages am 29. April im Chemnit-
zer Rathaus haben sieben Chemnitzer
Hausärzte gemeinsam mit den Zeisig-
waldkliniken Bethanien, dem DRK Kran-
kenhaus Rabenstein sowie dem Klini-
kum Chemnitz die Gründung einer „Ini-

tiative Hausärzte in Chemnitz“ besiegelt.
Die Initiatoren wollen mit dem ersten
Weiterbildungsverbund dieser Art in
Sachsen dem drohenden Hausärzteman-
gel entgegenwirken, der im Ergebnis der
zahlreichen in absehbarer Zeit in den
 Ruhestand gehenden Fachärzte für All-

gemeinmedizin in Chemnitz zu befürch-
ten ist.

Mit Hilfe des Verbundes sollen Ärzte in
Weiterbildung im Verlauf ihrer 5-jährigen
Weiterbildung zum Facharzt von nieder-
gelassenen Kolleginnen und Kollegen
 betreut und die Weiterbildung an den Kli-
niken durch einen Verbundkoordinator
begleitet werden. Die Weiterbildung in
unserer Stadt soll dadurch attraktiver
 werden, damit möglichst viele der jungen
Kolleginnen und Kollegen unsere Praxen
übernehmen und die weitere hausärzt-
liche Versorgung in Chemnitz und Um-
gebung sichern. Wir freuen uns, dass
die KV Sachsen und die Sächsische Lan-
desärztekammer unsere Initiative unter-
stützen.

Interessierte Kollegen, Ärzte in
Weiterbildung und Studenten können
sich für Informationen zum Verbund

an die Verbundkoordinatorin
Frau Dr. Felicitas Gerlach unter
info@arztpraxis-euba.de wenden.

– Dr. Claudia Kühnert, niedergelassene
FÄ für Allgemeinmedizin –

Berufs- und Gesundheitspolitik

Kooperationsvertrag über den Weiterbildungsverbund 
„Initiative Hausärzte in Chemnitz“

Bei der Vertragsunterzeichnung: Frau Schweppe-Haisken, Herr Dr. Forkel, Frau Dr. Kühnert (v.li.)
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Am 4. Mai fand an der Universität Leip-
zig bereits zum sechsten Mal die Infor-
mationsveranstaltung für Medizinstudie-
rende zum Thema Facharztweiterbildung
statt. Das Programm wurde durch Vor-
träge von Prof. Dr. med. habil. Jürgen
Meixenberger, dem Studiendekan für
 Humanmedizin der Universität Leipzig
und  Prof. Dr. med. habil. Uwe Köhler,
dem Vorsitzenden des Ausschusses für
Weiterbildung der Sächsischen Landes-
ärztekammer eröffnet.

Die Referenten informierten zur Organi-
sation und den Besonderheiten der Wei-
terbildung zum Facharzt.

Anschließend standen bei einem Podi-
umsgespräch ärztliche Vertreter aus Nie-
derlassung und  Klinik gemeinsam mit
Ärzten in Weiterbildung den zahlreich im
Hörsaal anwesenden Medizinstudenten
Rede und Antwort. Von besonderem In-
teresse für die angehenden jungen Ärzte
waren bei dieser Diskussion Modelle der
Teilzeitbeschäftigung und die Möglich-
keiten der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie.

Begleitet wurde das Programm von Infor-
mationsständen verschiedener Standes-

or  ganisationen im Foyer des  Studien-
zentrums. Auch die KV Sachsen, reprä-
sentiert durch Mitarbeiterinnen der Be-
zirksgeschäftsstelle Leipzig, beriet die
Studenten zu den regionalen Rahmenbe-
dingungen der Niederlassung, zu Grün-
dung oder Übernahme einer Praxis und
den Fördermöglichkeiten im Freistaat
Sachsen.

Um diesen Tag ausklingen zu lassen,
 trafen sich am Abend Medizinstudenten
und Ärzte im Leipziger Jazz- und Musik-
klub „SPIZZ“ bei Live-Musik und weite-
ren interessanten Gesprächen.

– Öffentlichkeitsarbeit/kbb –

Vom Studenten zum Facharzt – Informationsveranstaltung
für Medizinstudenten in Leipzig 

Caroline Findeisen, Medizinstudentin im Prak-
tischen Jahr, lässt sich am Stand der KV Sach-
sen beraten.

Veranstaltungshinweis

Informationsveranstaltung für Medizinstudenten und
Jungärzte in Dresden:

„STEX in der Tasche – wie weiter? –
Chancen und Perspektiven im sächsischen Gesundheitswesen“

24. Juni 2015 ab 11.30 Uhr
Medizinisch-Theoretisches Zentrum der TU Dresden
Fiedlerstraße 42, 01307 Dresden

● Einführungsvortrag zu Fragen der ärztlichen Weiterbildung 

● Podiumsdiskussion mit Vertretern des sächsischen Gesundheitswesens

● Vor, während und nach der Veranstaltung Informationsstände im Foyer

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

„Sommerausgabe“ der KVS-Mitteilungen im August
Wie bereits in den letzten Jahren praktiziert, produzieren wir auch 2015 in den Monaten Juli und August nur ein Heft der
KVS-Mitteilungen.

Die Auslieferung der „Sommerausgabe“  ist im August für die  34. KW vorgesehen.

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern erholsame Urlaubstage.
– die Redaktion –

In eigener Sache
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Ausschreibung und Abgabe von Vertragsarztsitzen

Ausschreibung von Vertragsarztsitzen

Von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen werden gemäß § 103 Abs. 4 SGB V folgende Vertragsarztsitze in den Planungs-
bereichen zur Übernahme durch einen Nachfolger ausgeschrieben:

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

*) Bei Ausschreibungen von Fachärzten für Allgemeinmedizin können sich auch Fachärzte für Innere Medizin bewerben, wenn sie
als Hausarzt tätig sein wollen.
Bei Ausschreibungen von Fachärzten für Innere Medizin (Hausärztlicher Versorgungsbereich) können sich auch Fachärzte für
Allgemeinmedizin bewerben.

Nähere Informationen hinsichtlich des räumlichen Zuschnitts sowie der arztgruppenbezogenen Zuordnung zu den ein-
zelnen Planungsbereichen bzw. Versorgungsebenen sind auf der Internetpräsenz der KV Sachsen abrufbar:
www.kvsachsen.de →  Mitglieder → Arbeiten als Arzt → Bedarfsplanung und sächsischer Bedarfsplan.

Wir weisen außerdem darauf hin,
• dass sich auch die in den Wartelisten eingetragenen Ärzte bei Interesse um den betreffenden Vertragsarztsitz bewerben müssen,
• dass diese Ausschreibungen ebenfalls im Ärzteblatt Sachsen veröffentlicht worden sind,
• dass bei einer Bewerbung die betreffende Registrierungs-Nummer (Reg.-Nr.) anzugeben ist.

Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz

Reg.-Nr. Fachrichtung Planungsbereich Bewerbungsfrist

Allgemeine fachärztliche Versorgung

15/C030 Psychologische Psychotherapie/Verhaltenstherapie Chemnitz, Stadt 24.06.2015

Psychologische Psychotherapie/Tiefenpsychologie15/C031 (hälftiger Versorgungsauftrag) Freiberg 24.06.2015

15/C032 Kinder- und Jugendmedizin Plauen, Stadt/ 13.07.2015(hälftiger Versorgungsauftrag) Vogtlandkreis

Sicherstellung

Schriftliche Bewerbungen sind unter Berücksichtigung der Bewerbungsfrist an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, Bezirks-
geschäftsstelle Chemnitz, Postfach 11 64, 09070 Chemnitz, Tel. 0371 2789-406 oder -403 zu richten.

Bezirksgeschäftsstelle Dresden

Reg.-Nr. Fachrichtung Planungsbereich Bewerbungsfrist

Allgemeine fachärztliche Versorgung

15/D026 Ärztliche Psychotherapie/Tiefenpsychologie
(hälftiger Versorgungsauftrag) Dresden, Stadt 24.06.2015

Psychologische Psychotherapie/Tiefenpsychologie/
15/D027 Analytische Psychotherapie Dresden, Stadt 24.06.2015

(hälftiger Versorgungsauftrag)
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Schriftliche Bewerbungen sind unter Berücksichtigung der Bewerbungsfrist an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, Bezirks-
geschäftsstelle Dresden, Schützenhöhe 12, 01099 Dresden, Tel. 0351 8828-310 zu richten. 

Reg.-Nr. Fachrichtung Planungsbereich Bewerbungsfrist

Hausärztliche Versorgung

15/L024 Allgemeinmedizin*)
(hälftiger Versorgungsauftrag) Leipzig 24.06.2015

15/L025 Allgemeinmedizin*) Eilenburg 13.07.2015

15/L026 Allgemeinmedizin*) Markkleeberg 13.07.2015

15/L027 Allgemeinmedizin*) Leipzig 13.07.2015

15/L028 Innere Medizin*) Leipzig 13.07.2015

Allgemeine fachärztliche Versorgung

15/L029 Neurologie und Psychiatrie Delitzsch 13.07.2015

15/L030 Chirurgie Leipziger Land 13.07.2015

15/L031 Psychologische Psychotherapie/Verhaltenstherapie
(hälftiger Versorgungsauftrag) Leipzig, Stadt 24.06.2015

Spezialisierte fachärztliche Versorgung

15/L032 Innere Medizin Leipzig, Stadt 24.06.2015

Schriftliche Bewerbungen sind unter Berücksichtigung der Bewerbungsfrist an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, Bezirks-
geschäftsstelle Leipzig, Braunstraße 16, 04347 Leipzig, Tel. 0341 2432-153 oder -154 zu richten.

Bezirksgeschäftsstelle Leipzig

Reg.-Nr. Fachrichtung Planungsbereich Bewerbungsfrist

15/D028 Psychologische Psychotherapie/Verhaltenstherapie
(hälftiger Versorgungsauftrag) Dresden, Stadt 24.06.2015

15/D029 Psychologische Psychotherapie/Verhaltenstherapie Dresden, Stadt 24.06.2015

Görlitz, Stadt/
15/D030 Frauenheilkunde und Geburtshilfe Niederschlesischer 13.07.2015

Oberlausitzkreis

Görlitz, Stadt/
15/D031 Haut- und Geschlechtskrankheiten Niederschlesischer 13.07.2015

Oberlausitzkreis

15/D032 Psychologische Psychotherapie/Verhaltenstherapie
(hälftiger Versorgungsauftrag) Meißen 24.06.2015
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Abgabe von Vertragsarztsitzen
Von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen werden folgende Vertragsarztsitze zur Übernahme veröffentlicht:

Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz

Fachrichtung Planungsbereich Bemerkung

Hausärztliche Versorgung

Allgemeinmedizin*) Chemnitz geplante Abgabe: 4. Quartal 2015

Allgemeinmedizin*) Reichenbach geplante Abgabe: 01.04.2016

Innere Medizin*) Plauen Infektions- und Tropenmedizin
geplante Abgabe: 2015

Innere Medizin*) Zwickau geplante Abgabe: 2018
Kooperation durch Anstellung auch früher

Allgemeine fachärztliche Versorgung

Augenheilkunde Mittlerer Erzgebirgskreis geplante Abgabe: Ende März 2017
bzw. Ende Juni 2017

Spezialisierte fachärztliche Versorgung

Kinder- und Jugendpsychiatrie Südsachsen geplante Abgabe: Ende 2015(hälftiger Versorgungsauftrag)

Interessenten wenden sich bitte an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz, Postfach 11 64,
09070 Chemnitz, Tel. 0371 2789-406 oder -403.

– Sicherstellung/rö –

Hinweise für die Abrechnung

Abrechnung Gebührenordnungs-
position (GOP) 30130 und 30131

Im Rahmen der Abrechnungsprüfung
wurde festgestellt, dass die Gebührenord-
nungspositionen 30130 und 30131 fehler-
haft abgerechnet werden. Daher möchten
wir Sie an dieser Stelle nochmal über die
Abrechnungsmodalitäten der Gebühren-
ordnungsposition (GOP) 30130 und 30131
(Hyposensibilisierungsbehandlung) infor-
mieren.

GOP 30130
Hyposensibilisierungsbehandlung

Obligater Leistungsinhalt
– Hyposensibilisierungsbehandlung
(Desensibilisierung) durch subkutane
Allergeninjektion(en),

– Nachbeobachtung von mindestens 30
Minuten Dauer

GOP 30131
Zuschlag zu der Gebührenordnungsposi-
tion 30130 für jede weitere Hyposensi-
bilisierungsbehandlung durch Injek-
tion(en) zu unterschiedlichen Zeiten
am selben Behandlungstag (zum Bei-
spiel bei Injektion verschiedener nicht
mischbarer Allergene oder Cluster oder
Rush-Therapie)

Obligater Leistungsinhalt
– Hyposensibilisierungsbehandlung
(Desensibilisierung) durch subkutane
Allergeninjektion(en),

– Nachbeobachtung von mindestens 30
Minuten Dauer, je Hyposensibilisie-
rungsbehandlung

Zur sachgerechten Abbildung einer
 Hyposensibilisierungsbehandlung mit In-
jektionen verschiedener, nicht mischbarer
Allergene oder im Rahmen einer Cluster
bzw. Rush-Therapie wurde die GOP
30130 um den Zuschlag nach der GOP
30131 für jede weitere Hyposensibilisie-
rungsbehandlung durch Injektion(en) zu
unterschiedlichen Zeiten am selben Be-
handlungstag erweitert. Die dabei einge-
führte Uhrzeitangabe zur GOP 30131
dient nicht der Sichtbarmachung weiterer
Sitzungen, sondern vielmehr der Diffe-
renzierung der einzelnen Injektions-
zeitpunkte bzw. Hyposensibilisierungs-
behandlungen in einer Sitzung.

Gemäß den Leistungslegenden zur GOP
30130 und 30131 ist die GOP 30130 ma-
ximal einmal am Behandlungstag und

Abrechnung
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Abrechnung vertragsärztlicher Leistungen für Berechtigte des
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) – Zusatzangaben
in Feldkennung 4125 und 4126

Zum 1. Januar 2015 ist der Vertrag über
die Abrechnung vertragsärztlicher Leis -
tungen für Berechtigte des Asylbewerber-
leistungsgesetzes mit dem Landkreis
Bautzen in Kraft getreten. Darüber haben
wir in den KVS-Mitteilungen Heft
2/2015 informiert. Der Vertrag ist zudem
auf der Internetpräsenz der KV Sachsen
www.kvsachsen.de →Mitglieder →Ver-
träge → Abrechnung Asylbewerber ein-
zusehen.

Gemäß § 14 (Durchführung und Einrei-
chung der Abrechnung) des genannten
Vertrages sind die Angaben des Kranken-
behandlungsscheins in das Praxisverwal-
tungssystem (PVS) gemäß den Ausfüll-
vorschriften nach Anlage 3 des Vertrages
zu übertragen. Dabei sind u. a. auch das
Feld „Gültigkeitszeitraum von … bis …“
(Feldkennung 4125) und das Feld „SKT-
Bemerkungen“ (Feldkennung 4126) zu
befüllen.

In das Feld „Gültigkeitszeitraum von …
bis …“ (FK 4125) ist der vom Leis-
tungsträger vermerkte Gültigkeitszeit-
raum des Krankenbehandlungsscheines
einzutragen. Dies muss im Format
„JJJJMMTTJJJJMMTT“ erfolgen (z. B.
2015050120150630).

Im Feld „SKT-Bemerkungen“ (FK 4126)
ist das Aktenzeichen, welches auf dem
Krankenbehandlungsschein vermerkt ist,
einzutragen (z. B. 312-081360). 

Die Befüllung der beiden genannten
Felder wird generell bei der Abrech-
nung vertragsärztlicher Leistungen für
Berechtigte des Asylbewerberleis -
tungsgesetzes gefordert, also nicht nur
bei der Abrechnung von Leistungen
für Berechtigte des Asylbewerberleis -
tungsgesetzes mit dem Kostenträger
Landkreis Bautzen.

Sofern die Krankenbehandlungsscheine

anderer Leistungsträger die geforderten
Angaben nicht enthalten, ist im Feld
„Gültigkeitszeitraum von … bis …“ (FK
4125) der Quartalszeitraum bzw. das
 Gültigkeitsdatum ab Ausstellungsdatum
bis Quartalsende im beschriebenen For-
mat einzutragen und im Feld „SKT-Be-
merkungen“ (FK 4126) die Facharzt-
gruppe/Fachrichtung (Stempelaufdruck
oder handschriftlicher Vermerk der Aus-
stellungsbehörde) und/oder das Akten-
zeichen.

Die Krankenbehandlungsscheine sind
mit Abgabe der Quartalsabrechnung in
der KV Sachsen einzureichen. Eine Aus-
nahme besteht beim Leistungsträger
Landkreis Bautzen (VKNR 95831). Hier
verbleiben die Krankenbehandlungs-
scheine und ggf. Kostenübernahmen
(Notfallbehandlungen) in der Patienten-
akte beim Arzt.

– Abrechnung/eng-silb –

Neue Richtlinie des G-BA über die Verordnung von Krankenhausbehandlung

Am 30. April 2015 ist die neue Kran-
kenhauseinweisungs-Richtlinie/KE-RL in
Kraft getreten, veröffentlicht unter

www.g-ba.de/information/richtlinien

Dort wird in § 6, Absatz 1 Folgendes aus-
geführt:

Die Verordnung (von stat. KH-Behand-

lung) ist nur zulässig, wenn sich die
 behandelnde Vertragsärztin oder der
 behandelnde Vertragsarzt von dem Zu-
stand der Patientin oder des Patienten
überzeugt und die Notwendigkeit einer
stationären Behandlung festgestellt
hat. Dies gilt auch für Notfälle. Die Not-
wendigkeit der stationären Krankenhaus-
behandlung ist auf dem Verordnungsfor-
mular zu dokumentieren.

Die Forderung der Krankenhäuser, über
die Patienten vom behandelnden Arzt
(meist zusätzlich oder zeitlich nach der
Überweisung auf Muster 6) einen Einwei-
sungsschein (Muster 1) ausstellen zu las-
sen, widerspricht o. g. Richtlinie und ist
somit nicht Rechtens.

– Abrechnung/eng-silb –

der Zuschlag nach der GOP 30131
nicht ohne Ansatz der Grundleistung
GOP 30130 berechnungsfähig. Die
1. Anmerkung zur GOP 30131 besagt
 zudem, dass die GOP 30131 mit An-
gabe des jeweiligen Injektionszeit-
punkts bis zu viermal am Behand-
lungstag berechnungsfähig ist.

Bei mehrfachen Hyposensibilisierungs-
behandlungen am Tag zu verschiede-
nen jeweils anzugebenden Zeitpunkten
kann nicht mehrfach die GOP 30130
berechnet werden, sondern maximal
einmal die GOP 30130 und viermal die
GOP 30131. Insgesamt können höch-
stens fünf Injektionsbehandlungen an-
gesetzt werden.

Angabe der Diagnose durch
Laborgemeinschaften

Laborgemeinschaften müssen den ICD-
10-Code grundsätzlich verpflichtend an-
geben. Alle einsendenden Ärzte, die das
Muster 10A (Anforderungsschein für
 Laboratoriumsuntersuchungen für Labor-
gemeinschaften) ausstellen, müssen ge-
mäß Vordruckerläuterung (Anlage zum
BMV-Ä) im entsprechenden Feld die
Diagnose bzw. Verdachtsdiagnose und
ggf. wichtige Befunde/Medikationen ein-
tragen.

Das Diagnosefeld (Feldkennung 6001)
darf nicht die Angabe „UUU“ beinhalten,
da diese ausschließlich für Überweisun-
gen auf Muster 10 zutreffend ist.

In der Vordruckvereinbarung wird klar-
gestellt, dass es sich bei dem Bezug von
Leistungen mittels Muster 10A nicht um
Überweisungen, sondern um Anforderun-
gen handelt. 

Bitte beachten Sie diese bundesweit
gültige Regelung, da wir künftig Da-
tensätze mit der Codierung „UUU“,
die aufgrund eines Musters 10A abge-
rechnet werden, von der Abrechnung
ausschließen und der Laborgemein-
schaft bzw. dem leistungserbringen-
den Arzt zur Korrektur zurücksenden
werden.

– Abrechnung/eng-silb –
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Fortbildungsangebote der KV Sachsen Juli, August und September 2015

Die nachfolgenden Veranstaltungen entsprechen dem Stand zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe der KVS-Mitteilungen.
 Detaillierte Beschreibungen, Aktualisierungen sowie das Online-Anmeldeformular finden Sie tagesaktuell auf der Internetpräsenz
der KV Sachsen:  www.kvsachsen.de →  Veranstaltungen.

Fortbildung

Für die Anmeldung zu den Veranstaltungen der KV Sachsen steht Ihnen im Internet unter www.kvsachsen.de unter der gewünsch-
ten Veranstaltung jeweils ein Online-Anmeldeformular zur Verfügung. 
Darüber hinaus kann die Anmeldung formlos unter der E-Mail-Adresse veranstaltung.chemnitz@kvsachsen.de erfolgen.

Veranstal- Termin Veranstaltung Ort Zielgruppe
tungsnr.

C01 03.07.2015 QM-Seminar Psychotherapeuten KV Sachsen, BGST Chemnitz Psychotherapeuten
14:00–17:00 Uhr Gruppe X – 4. Teil der Seminar- Carl-Hamel-Straße 3

reihe (Beginn 09.01.2015) 09116 Chemnitz

C16 04.09.2015 Informationsveranstaltung KV Sachsen, BGST Chemnitz Ärzte und Psycho-
09:30–15:00 Uhr „Praxiseinsteiger“ Carl-Hamel-Straße 3 therapeuten, die

09116 Chemnitz ihre Praxistätigkeit
aufnehmen

C15-4 11.09.2015 Patientenkommunikation KV Sachsen, BGST Chemnitz nichtärztliches
14:00–19:00 Uhr in schwierigen Situationen Carl-Hamel-Straße 3 Personal

09116 Chemnitz

C18 11.09.2015 Behandlungs- und Schulungs- KV Sachsen, BGST Chemnitz Ärzte
14:00–19:00 Uhr programm für Typ 2.2-Diabetiker, Carl-Hamel-Straße 3 nichtärztliches

mit Insulin 09116 Chemnitz Personal
Folgetermin
12.09.2015
14:00–19:00 Uhr

C19 16.09.2015 Abrechnungsfitnessprogramm KV Sachsen, BGST Chemnitz nichtärztliches
15:00–17:00 Uhr für Praxispersonal Carl-Hamel-Straße 3 Personal

09116 Chemnitz

C01 18.09.2015 QM-Seminar Psychotherapeuten KV Sachsen, BGST Chemnitz Psychotherapeuten
14:00–17:00 Uhr Gruppe X – 5. Teil der Seminar- Carl-Hamel-Straße 3

reihe (Beginn 09.01.2015) 09116 Chemnitz

C20 23.09.2015 Workshop – Verordnung von KV Sachsen, BGST Chemnitz Ärzte
15:00–18:00 Uhr Heilmitteln Carl-Hamel-Straße 3

09116 Chemnitz

C21 25.09.2015 BGW-Seminar – Gesund und KV Sachsen, BGST Chemnitz Ärzte,
14:00–19:00 Uhr sicher arbeiten Carl-Hamel-Straße 3 Psychotherapeuten

09116 Chemnitz

C22 26.09.2015 Notfallmedizinische Fortbildung KV Sachsen, BGST Chemnitz Ärzte
08:00–15:00 Uhr für Vertragsärzte Carl-Hamel-Straße 3

09116 Chemnitz

Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz

NEU
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Für die Anmeldung zu den Veranstaltungen der KV Sachsen steht Ihnen im Internet unter www.kvsachsen.de unter der gewünsch-
ten Veranstaltung jeweils ein Online-Anmeldeformular zur Verfügung. 
Darüber hinaus kann die Anmeldung formlos unter der E-Mail-Adresse veranstaltung.dresden@kvsachsen.de oder per Fax
0351 8828-199 erfolgen.

Veranstal- Termin Veranstaltung Ort Zielgruppe
tungsnr.

D16 01.07.2015 Workshop – „Regressschutz“ KV Sachsen, BGST Dresden Ärzte, Fachärzte,
16:00–18:00 Uhr für Praxisbeginner Schützenhöhe 12 die innerhalb von

01099 Dresden drei Monaten vor
Veranstaltungs-
termin ihre Tätig-
keit aufgenommen
haben.

D15-14 26.08.2015 Datenschutz in der Arztpraxis KV Sachsen, BGST Dresden Ärzte,
16:00–19:00 Uhr Schützenhöhe 12 Psychotherapeuten,

01099 Dresden nichtärztliches
Personal

D23 02.09.2015 Workshop – Impfen KV Sachsen, BGST Dresden Ärzte,
16:00–19:00 Uhr Schützenhöhe 12 nichtärztliches

01099 Dresden Personal

D28 02.09.2015 QM-Seminar Psychotherapeuten KV Sachsen, BGST Dresden Psychotherapeuten
16:00–19:00 Uhr Gruppe VI–V/5 – 4. Teil der Schützenhöhe 12

Seminarreihe (Beginn 06.05.2015) 01099 Dresden

D19 09.09.2015 Vorstellung moderner Wund- KV Sachsen, BGST Dresden Ärzte,
16:00–19:00 Uhr auflagen und Hinweise zu den Schützenhöhe 12 nichtärztliches

Verordnungen der Teilnehmer 01099 Dresden Personal

S15-7 11.09.2015 Qualitätszirkel – Moderatoren- KV Sachsen, BGST Dresden Ärzte, Psycho-
14:00–18:00 Uhr ausbildungen 2015 Schützenhöhe 12 therapeuten,

01099 Dresden Mitglieder der
S15-8 Folgetermin KV Sachsen, die

12.09.2015 beabsichtigen,
09:00–16:00 Uhr einen Qualitätszirkel

zu gründen

D21 16.09.2015 Workshop – Verordnung von KV Sachsen, BGST Dresden Ärzte
16:00–19:00 Uhr Heilmitteln Schützenhöhe 12

01099 Dresden

D41 16.09.2015 Drogen konsumierende Patienten KV Sachsen, BGST Dresden Ärzte,
15:00–18:15 Uhr in der Praxis Schützenhöhe 12 Psychotherapeuten,

01099 Dresden nichtärztliches
Personal

D37 30.09.2015 Aktuelle Themen aus dem  KV Sachsen, BGST Dresden Ärzte,
16:00–19:00 Uhr Zulassungsrecht Schützenhöhe 12 Psychotherapeuten

01099 Dresden

D53 30.09.2015 "Da bleib ich lieber allein" – KV Sachsen, BGST Dresden Ärzte,
16:00–19:30 Uhr Weshalb Kooperationen scheitern Schützenhöhe 12 Psychotherapeuten

und was Sie dagegen tun können. 01099 Dresden

D28 30.09.2015 QM-Seminar Psychotherapeuten KV Sachsen, BGST Dresden Psychotherapeuten
15:30–18:30 Uhr Gruppe VI–V/5 – 5. Teil der Schützenhöhe 12

Seminarreihe (Beginn 06.05.2015) 01099 Dresden

AUSGEBUCHT

AUSGEBUCHT

AUSGEBUCHT

NEU

Bezirksgeschäftsstelle Dresden
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Bezirksgeschäftsstelle Leipzig

Veranstal- Termin Veranstaltung Ort Zielgruppe
tungsnr.

L27 01.07.2015 Notfallkurs mit praktischen KV Sachsen, BGST Leipzig nichtärztliches
15:00–19:00 Uhr Übungen Braunstraße 16 Personal

04347 Leipzig

L28 02.09.2015 Notfallkurs mit praktischen KV Sachsen, BGST Leipzig nichtärztliches
15:00–19:00 Uhr Übungen Braunstraße 16 Personal

04347 Leipzig

L29 02.09.2015 Workshop Verordnung von KV Sachsen, BGST Leipzig niedergelassene/
15:00–17:00 Uhr Arzneimitteln in der Braunstraße 16 angestellte

kinderärztlichen Praxis 04347 Leipzig Kinderärzte

L30 05.09.2015 Behandlungs- und Schulungs- KV Sachsen, BGST Leipzig Ärzte,
09:00–15:00 Uhr programm für Diabetiker Typ 2.2, Braunstraße 16 nichtärztliches

ohne Insulin 04347 Leipzig Personal

L15-9 09.09.2015 Workshop – Patienten- KV Sachsen, BGST Leipzig nichtärztliches
14:00–18:00 Uhr kommunikation in „schwierigen“ Braunstraße 16 Personal

Situationen 04347 Leipzig

L10 09.09.2015 QM-Seminar Psychotherapeuten KV Sachsen, BGST Leipzig Psychotherapeuten
15:00–18:00 Uhr Gruppe XIV-L – 4. Teil der Braunstraße 16

Seminarreihe (Beginn 18.03.2015) 04347 Leipzig

L31 12.09.2015 Fortbildungskurs Kassenärztlicher KV Sachsen, BGST Leipzig Ärzte
09:00–13:30 Uhr Bereitschaftsdienst (ABCD-Kurs) Braunstraße 16

– Baustein A 04347 Leipzig

L33 16.09.2015 Notfallkurs mit praktischen KV Sachsen, BGST Leipzig Ärzte
14:00–18:00 Uhr Übungen Braunstraße 16

04347 Leipzig

L34 23.09.2015 Notfallkurs mit praktischen KV Sachsen, BGST Leipzig nichtärztliches
15:00–19:00 Uhr Übungen Braunstraße 16 Personal

04347 Leipzig

L35 23.09.2015 Workshop Verordnung von  KV Sachsen, BGST Leipzig Ärzte,
15:00–17:00 Uhr Hilfsmitteln und Sprechstunden- Braunstraße 16 nichtärztliches

bedarf 04347 Leipzig Personal

L36 26.09.2015 Notfallkurs mit praktischen KV Sachsen, BGST Leipzig Ärzte
09:00–13:00 Uhr Übungen Braunstraße 16

04347 Leipzig

L37 26.09.2015 Behandlungs- und Schulungs- KV Sachsen, BGST Leipzig Ärzte,
09:00–15:00 Uhr programm für Diabetiker Typ 2.2, Braunstraße 16 nichtärztliches

mit Insulin 04347 Leipzig Personal

L38 30.09.2015 Neue Methoden gegen Stress KV Sachsen, BGST Leipzig Ärzte,
15:00–18:15 Uhr im Praxisalltag Braunstraße 16

04347 Leipzig

L32 30.09.2015 Alles sauber, oder was? – KV Sachsen, BGST Leipzig Ärzte,
15:00–18:15 Uhr Hygiene in der Arztpraxis Braunstraße 16 nichtärztliches

04347 Leipzig Personal

AUSGEBUCHT

AUSGEBUCHT

Für die Anmeldung zu den Veranstaltungen der KV Sachsen steht Ihnen im Internet unter www.kvsachsen.de unter der gewünsch-
ten Veranstaltung jeweils ein Online-Anmeldeformular zur Verfügung. 
Darüber hinaus kann die Anmeldung formlos unter der E-Mail-Adresse veranstaltung.leipzig@kvsachsen.de.

NEU

NEU
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Neufassung der Krankenhauseinweisungs-Richtlinie

Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln

Der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) hat eine Neufassung der Kran-
kenhauseinweisungs-Richtlinie (KE-RL)
beschlossen.

Die Neuregelungen sehen u. a. vor, dass
künftig vom Vertragsarzt vor einer
Krankenhauseinweisung alle ambu-
lanten Behandlungsangebote als Alter-
native in Erwägung gezogen werden
müssen. Daher wurden in die Richtlinie
weiter zu prüfende Versorgungsangebote
aufgenommen: 

● eine oder einen in einem Krankenhaus,
einer Vorsorge- oder Rehabilitations-
einrichtung oder einer stationären
 Pflegeeinrichtung tätige Ärztin oder
tätigen Arzt mit einer Ermächtigung
zur ambulanten Behandlung (§ 116
SGB V),

● ein Krankenhaus, das zur Durchfüh-
rung ambulanter Operationen und
sons tiger stationsersetzender Eingriffe
zugelassen ist (§ 115b SGB V),

● ein Krankenhaus, das zur ambulanten
Behandlung bei Unterversorgung oder
zusätzlichen lokalen Versorgungsbe-
darf zugelassen ist (§ 116a SGB V),

● an der vertragsärztlichen Versorgung
teilnehmende Ärztinnen und Ärzte so-
wie Krankenhäuser, die zur ambulan-
ten spezialfachärztlichen Versorgung
zugelassen sind (§ 116b SGB V) oder
Krankenhäuser, die zur ambulanten
Behandlung nach § 116b Absatz 2
Satz 1 in der bis zum 31. Dezember
2011 geltenden Fassung zugelassen
sind,

● geriatrische Fachkrankenhäuser oder
Allgemeinkrankenhäuser mit selbst-
ständiger geriatrischer Abteilung im
Hinblick auf ambulante geriatrische
Versorgung sowie Krankenhausärztin-
nen oder Krankenhausärzte mit Er-
mächtigung zur ambulanten geriatri-
schen Behandlung (§ 118a Absatz 1
SGB V),

● Hochschulambulanzen bzw. psychia-
trische/psychosomatische Instituts-
ambulanzen oder Ambulanzen an
Ausbildungsstätten (§§ 117 und 118
SGB V),

● sozialpädiatrische Zentren oder Kin-
derspezialambulanzen (§§ 119, 116a
in Verbindung mit § 120 Absatz 1a
SGB V),

Damit hat sich der Umfang der KE-RL
erhöht und die Prüfverpflichtungen
für Sie als Vertragsarzt bezüglich des
Grundsatzes „ambulant vor stationär“
verschärft.

Mit der Änderung der KE-RL sollen die
neu entstandenen ambulanten Angebote
berücksichtigt und vom stationären Be-
reich abgegrenzt werden.

Der KV Sachsen ist sehr wohl bewusst,
dass die von den Vertragsärzten verlangte
Prüfung ohne eine umfassende Transpa-
renz der existierenden ambulanten Ange-
bote nicht möglich ist.

Die KV Sachsen wird daher an die Lan-
desverbände der Krankenkassen und den
Verband der Ersatzkassen in Sachsen her-
antreten, um eine entsprechende Aufstel-
lung der bestehenden ambulanten Versor-
gungsangebote anzufordern und Ihnen
nach Erhalt zur Verfügung stellen. Bis
 dahin bitten wir Sie, Krankenhausein-
weisungen nachvollziehbar in Ihren
 Akten zu dokumentieren.

– Verordnung und Prüfwesen/mau –

In Trauer um unsere Kollegen

Personalia

Herr SR Dr. med. Horst Wintzer

geb. 10.03.1929         gest. 24.04.2015 

bis 31.03.2003 als FA für Augenheilkunde in Chemnitz tätig

Herr Dr. med. Michael Schubert

geb. 06.08.1944         gest. 05.05.2015  

niedergelassener FA für Allgemeinmedizin in Werdau
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Die Ergebnisse der Wahl zur Kammerversammlung der Sächsischen Landesärztekammer für die Wahlperiode 2015 – 2019 wurden
im Sächsischen Ärzteblatt Nr. 5/2015 veröffentlicht. Die neue Kammerversammlung umfasst 103 Sitze (101 gewählte Mitglieder
zzgl. zwei Mandate für die Vertreter der Universitäten Dresden und Leipzig). 

Wir freuen uns, dass auch 43 Ärztinnen und Ärzte in Niederlassung ein Mandat in der neuen Kammerversammlung erhielten. Im
Einzelnen gratuliert die Redaktion:

Name Fachgebiet Ort

Dr. med. Ulrike Bennemann FÄ für Psychiatrie und Psychotherapie Leipzig
Prof. Dr. med. habil. Antje Bergmann FÄ für Allgemeinmedizin Dresden
Simone Bettin FÄ für Nuklearmedizin Grimma
Erik Bodendieck FA für Allgemeinmedizin Wurzen
Dr. med. Martin Braun FA für Augenheilkunde Zwickau 
Dr. med. Michael Burgkhardt FA für Allgemeinmedizin Leipzig
Dr. med. Rolf Dörr FA für Innere Medizin Dresden
Dipl.-Med. Thomas Dürr Praktischer Arzt Zwickau
Dr. med. Andreas Fiedler FA für Allgemeinmedizin Burkhardtsdorf
Dr. med. Thomas Fischer FA für Orthopädie und Unfallchirurgie Oschatz
Dipl.-Med. Kerstin Friedrich FÄ für Diagnostische Radiologie Radebeul
Dr. med. Jörg Hammer FA für Chirurgie und Unfallchirurgie Leipzig
Dipl.-Med. Ulrike Jung FÄ für Orthopädie Leipzig
Dr. med. Brigitte Knüpfer FÄ für Allgemeinmedizin Frankenberg
Dipl.-Med. Andreas Koch FA für Allgemeinmedizin Delitzsch
Dr. med. Volker Kohl FA für Haut- und Geschlechtskrankheiten Zittau
Dipl.-Med. Brigitte Köhler FÄ für Allgemeinmedizin Radebeul
Dipl.-Med. Christine Kosch FÄ für Allgemeinmedizin Pirna
Dr. med. Jens Krautheim FA für  Allgemeinmedizin Leipzig
Dr. med. Claudia Kühnert FÄ für Allgemeinmedizin Chemnitz
Dr. med. Steffen Liebscher FA für Innere Medizin Hausarzt Aue
Dr. med. Thomas Lipp FA für Allgemeinmedizin Leipzig
Dr. med. Wolf-Ulrich Mättig FA für Augenheilkunde Leipzig
Jörg-Quintus Matz FA für Allgemeinmedizin Werdau
Dr. med. Eckhard Meisel FA für Innere Medizin Dresden
Dr. med. Michael Nitschke-Bertaud FA für Innere Medizin Hausarzt Dresden
Dr. med. Lutz Schauerhammer FA für Diagnostische Radiologie Radebeul
Dr. med. Ralf-Achim Scheffel FA für Allgemeinmedizin Bad Elster
Dr. med. Lars Schirmer FA für Allgemeinmedizin Aue
Dipl.-Med. Ingolf Schmidt FA für Allgemeinmedizin Oßling
Uta Katharina Schmidt-Göhrich FÄ für Innere Medizin Hausärztin Dresden
Dr. med. Angela Schramm FÄ für Innere Medizin Hoyerswerda
Dr. med. Andreas Schuster FA für Allgemeinmedizin Annaberg-Buchholz
Dipl.-Med. Axel Stelzner FA für Allgemeinmedizin Lichtentanne
Dr. med. Jens Taggeselle FA für Innere Medizin Markkleeberg
Ute Taube FÄ für Allgemeinmedizin Herrnhut
Dr. med. Andreas Teubner FA für Innere Medizin Hausarzt Burgstädt
Dr. med. Michael Waizmann FA für Innere Medizin Leipzig
Dr. med. Kristina Weiss FÄ für Allgemeinmedizin Dresden
Dr. med. Stefan Windau FA für Innere Medizin Hausarzt Leipzig
Dr. med. André Wunderlich FA für Innere Medizin Hausarzt Großhartmannsdorf
Dr. med. Beate Zahnert FÄ für Augenheilkunde Freital
Dr. med. Reiko Zarbock FA für Allgemeinmedizin Leipzig

– Öffentlichkeitsarbeit/ks –

Wahl zur Kammerversammlung

Vertragsärzte in die Kammerversammlung 2015 – 2019 gewählt
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Rund 500 Ärzte und Apotheker haben an
den ersten drei erfolgreich stattgefunde-
nen Veranstaltungen zur Einführung in
das Medikationsmanagement im Modell-
projekt ARMIN teilgenommen. Organi-
siert und begleitet wurden die Veran-
staltungen vom Sächsischen Apotheker-
verband e. V., der KV Sachsen und der
AOK PLUS.

Vorgestellt wurde zunächst der im Mo-
dellprojekt vorgesehene Prozessablauf
des Medikationsmanagements. Es be-
ginnt mit der Einschreibung des Patienten
durch den Arzt oder Apotheker. Daran
schließt sich die Erfassung der Gesamt-
medikation durch den Apotheker an.
Diese wird zusammen mit wichtigen Be-
gleitinformationen auf den Medikations-
planserver geladen und damit dem Arzt
elektronisch zur Verfügung gestellt. Die-
ser prüft die Medikation auf Über-,
Unter- oder Fehlversorgung und passt sie
ggf. entsprechend an, erstellt den Medi-
kationsplan auf Wirkstoffebene und hän-
digt diesen dem Patienten aus. In der
Folge wird der Plan sukzessive durch
den Apotheker um die Handelsnamen
der abgegebenen Präparate ergänzt. Es
wurde deutlich, dass die Kommunikation
und Absprache der am Medikationspro-
zess Beteiligten besonders wichtig ist und
sensibel erfolgen muss. Aber schon die
gleichgerichtete Information beider be-
treuender Heilberufler gegenüber dem
Patienten ist als Mehrwert zu erachten.

Auch die in ARMIN vereinbarte Aufga-
benverteilung wurde als eindeutig wahr-
genommen und von den Teilnehmern
 befürwortet. Die Ärzte sind für die In-
dikationsstellung, Wirkstoffauswahl und
-dosierung verantwortlich, Apotheker
weisen Ärzte auf bedeutsame Wechsel-
wirkungen hin und beraten die Versicher-
ten bei der Anwendung der Medikation. 

Erste Einblicke in die technische Um-
setzung des elektronischen Austauschs
von Medikationsplänen gewährte die
Firma PEGA Elektronik GmbH mit ih-
rem Praxisverwaltungssystem PegaMed,
welches als erstes Primärsystem die Zer-
tifizierung für die Medikationsmanage-
ment-Funktionalitäten bereits erhalten
hat. Die Veranstalter gaben einen Aus-
blick auf die Umsetzung und Zertifi-
zierung dieser Programmfunktionen bei
den anderen Praxisverwaltungssystem-
Herstellern. Außerdem wurde über den

Stand der Umsetzung auf Apothekerseite
informiert. Nach den jüngsten Entwick-
lungen können die ersten Arzt-Apothe-
ker-Paare zu Beginn des dritten Quartals
2015 im Rahmen einer technischen Pilo-
tierung mit dem Medikationsmanage-
ment beginnen. Dazu werden die Medika-
tionsplandaten elektronisch von deren
Programm auf den im sicheren Netz der
KVen betriebenen Medikationsplanser-
ver hochgeladen. Dem jeweils anderen
betreuenden Heilberufler steht dann der
Medikationsplan zur Weiterbearbeitung
bereit. 

Die Mittagspause nutzten viele Teilneh-
mer für einen regen Informationsaus-

tausch. Dabei blieb man keineswegs nur
„unter sich“. Ärzte und Apotheker disku-
tierten gemeinsam über Details der prak-
tischen Umsetzung des Vorhabens.

Anschließend wurde den Teilnehmern die
Leitlinie „Multimedikation“ der Leit-
liniengruppe Hessen vorgestellt. Diese
Leitlinie soll den betreuenden Ärzten im
Modellprojekt ein Instrument zur Be-
grenzung und Optimierung der Pharma-
kotherapie sein. Aber nicht nur die Ärzte
verfolgten diese Präsentation mit großem

Interesse. Auch die Apotheker wollten
sich einen Eindruck von der verantwor-
tungsvollen Aufgabe des Arztes verschaf-
fen, die Medikation regelmäßig zu priori-
sieren.

Genügend Zeit bestand auch für Fragen
der Teilnehmer, was rege genutzt wurde.
Auch wenn sich der eine oder andere
 Teilnehmer unsicher war, ob ARMIN die
Erwartungen erfüllen wird: Es war durch-
weg der Wille zu spüren, es zu versu-
chen, um den Patienten gemeinsam eine
optimale Betreuung und Therapie zu ge-
währen.

– Verordnungs- und Prüfwesen/mae –

ARMIN

Ärzte und Apotheker auf dem Weg zu einem gemeinsamen
Medikationsmanagement

ARMIN-Veranstaltung stieß auf großes Interesse.
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              Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen beabsichtigt mit Wirkung ab 1. Januar 2016 eine
 Eigeneinrichtung zu betreiben. In Form einer Satellitenpraxis sollen ein oder mehrere Ärzte in
Mügeln die hausärztliche Versorgung gemeinsam mit den Kollegen vor Ort sicherstellen.

Wir richten Ihnen eine Praxis ein und stellen die Infrastruktur und das nichtärztliche Praxispersonal. So
können Sie sich auf die hausärztliche Tätigkeit konzentrieren, ohne ein finanzielles Risiko tragen zu
müssen.

Wir bieten Ihnen:
■ flexible Möglichkeiten der hausärztlichen Tätigkeit: im Rahmen Ihrer Zulassung als Zweigpraxis
oder im Angestelltenverhältnis

■ keine unternehmerischen Risiken
■  Unterstützung beim Einstieg in die niedergelassene Tätigkeit und Möglichkeit der späteren
 Übernahme der Praxis

■ Räume und Technik auf dem neuesten Stand
■ engagiertes und erfahrenes Praxispersonal

Anforderungen an die Bewerberin/den Bewerber:
■  Fachärztin/Facharzt für Allgemeinmedizin oder für Innere Medizin mit dem Wunsch  hausärztlich
 tätig zu sein

■  Interesse an einer ambulanten vertragsärztlichen Tätigkeit
■  Durchführung von Hausbesuchen und Teilnahme am organisierten Bereitschaftsdienst
■  Teamfähigkeit und Flexibilität 

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Hase  – Telefon: 0341 2432-147 

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen  richten Sie bitte ausschließlich schriftlich
bis zum 15. Juli 2015 mit dem Vermerk „persönlich/vertraulich“ an die

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen
Bezirksgeschäftsstelle Leipzig
Geschäftsführung
Braunstraße 16
04347 Leipzig

Wir suchen Sie
als Fachärztin/Facharzt für Allgemeinmedizin
oder Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin

für eine hausärztliche Tätigkeit in unserer Praxis in der Stadt Mügeln, gern auch in Teilzeit.
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Nachrichten

Auf Antrag der sächsischen Delegierten
forderte der 118. Deutsche Ärztetag 2015
die Länderregierungen auf, ihre Gesetze
zum Besuch von Gemeinschaftseinrich-
tungen (Schulen, Kindergärten u. a.) um
einen nachgewiesenen vollständigen
Impfschutz zu ergänzen oder zu erwei-
tern.

Die Ärzteschaft begründet diese Forde-
rung damit, dass Schutzimpfungen zu den
wirksamsten Maßnahmen der Prävention

gegen Infektionskrankheiten gehören.
Eine sich ständig verändernde Durchimp-
fungsrate führt zu erheblichen Gesund-
heitsrisiken für die Bevölkerung, wie der
derzeitige Masernausbruch 2014/2015
zeigt.

Die Deutsche Akademie für Kinder- und
Jugendmedizin hat die Bundesregierung
zum Handeln aufgefordert. 

Bezüglich der Masernimpfung gab es

beim 109. und 117. Deutschen Ärztetag
bereits entsprechende  Aufforderungen an
den Bundesgesetzgeber.
Der 118. Deutsche Ärztetag fordert dar-
über hinaus konkret auch die Länderre-
gierungen auf, ihre Landesgesetze ent-
sprechend anzupassen, da die Durch-
führung der Gesetzgebung der Länder
obliegt.

– Pressemitteilung der SLÄK
vom 13. Mai 2015 –

Vollständiger Impfschutz als Voraussetzung für den Besuch von
Gemeinschaftseinrichtungen

Tief enttäuscht zeigen sich die Vorstände
der so genannten LAVA-KVen über die
bisherigen Ergebnisse der parlamentari-
schen Diskussion zum Versorgungsstär-
kungsgesetz (VSG): „Es ist ganz offen-
sichtlich, dass die Politik das Problem der
fehlerhaften Mittelzuweisung an die ein-
zelnen KV-Regionen kennt, und es ist
ebenso offensichtlich, dass sie dagegen
nichts zu tun gedenkt,“ so Dr. Burkhard
John, Vorstandsvorsitzender der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt
und Sprecher der LAVA-KVen. Seit Jah-
ren machen die KV-Vorstände aus dem
LAVA-Verbund darauf aufmerksam, dass
in Westfalen-Lippe, Nordrhein, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen und Brandenburg trotz nach-
gewiesen höherer Morbidität weniger
Mittel für die ambulante ärztliche Versor-
gung bereitgestellt werden als in anderen
Regionen.

Dies hat langfristig fatale Folgen, so
John: „Es wird immer so getan, als wür-
den hier Ärzte nach besseren Honoraren
rufen, doch wir als KVen in der Versor-
gungsverantwortung finanzieren mit den
uns zugewiesenen Mitteln auch den Not-

dienst, Teile der Weiterbildung, die Qua-
litätssicherung und noch viele andere
Aufgaben, die zur Sicherstellung der in
unserer Verantwortung liegenden ambu-
lanten Versorgung unabdingbar sind.“
Außerdem, so John weiter, spräche sich
natürlich auch beim ärztlichen Nach-
wuchs herum, dass man in KVen der
LAVA-Regionen für das gleiche Honorar
deutlich mehr Patienten zu versorgen
habe als im Rest der Republik.

Es sei zynisch, dass die Politik mit der
Neuformulierung des § 87a Absatz 4a im
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz das
Problem zwar benennt, aber gleichzeitig
eine vollkommen unzureichende Lösung
formuliert. „Wir werden, mit Verlaub, ab-
gespeist mit einer einmaligen Anpassung,
die den politischen Druck aus dem Kessel
nehmen und uns damit ruhigstellen soll,“
ist John sich sicher. Das Problem aber
bleibe bestehen und werde sich auch in
Zukunft weiter vergrößern „schlicht weil
die zugrunde gelegten Rahmenbedingun-
gen nicht stimmen.“ KVen, so John,
müssten im Rahmen  eines regionalen
Verhandlungsmandates,  mit den Kassen
zielgenau nach Morbidität, Versorgungs-

struktur und Versorgungsbedarf die Mit-
telzuweisung für die ambulante Versor-
gung verhandeln können. „Das hat schon
das Bundessozialgericht im August 2014
der Politik ins Stammbuch geschrieben,
dort findet man allerdings nicht die Kraft,
diese Forderung der obersten Rechtspre-
chung auch politische Realität werden zu
lassen.“

„Wenn ich jetzt in den mir vorliegenden
umfänglichen Änderungsanträgen zum
VSG sehe, dass vom Gemeinsamen Bun-
desausschuss im Rahmen der Bedarfspla-
nung die Sozial- und Morbiditätsstruktur
der Versicherten zu berücksichtigen ist,
dann frage ich mich schon, auf welchem
Planeten unsere Bundespolitik eigentlich
lebt,“ entrüstet sich John. „Während hier-
bei offensichtlich diese Faktoren von be-
sonderer Bedeutung sind, sollen sie bei
der Finanzierung keine Rolle spielen. Da-
mit geht in der Fläche und besonders in
den ländlichen Regionen die Versorgung
vor die Hunde, weil uns Verantwortlichen
die Instrumente verweigert werden, ge-
meinsam mit den Krankenkassen aus der
gemeinsamen Kenntnis der Bedarfssitua-
tion heraus in fairer und verantwortungs-

Meinung

LAVA-KVen entrüstet: Politik schreibt regionale Verzerrungen in der 
Zuweisung der Versorgungsmittel bewusst fort
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Gruppenraum (30 m2)

und Einzelraum (19 m2)
in einer schönen Psychotherapie-

praxis zur Mitbenutzung tage-
oder stundenweise in DD-Plauen

zu vermieten.

Telefon: 0351 4 24 14 22

Vermietung Praxisräume
Zentrumsnah in Leipzig, ca. 150 m vom Ostplatz entfernt,

mit guter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel,
sind 184 m2 (Empfang, 5 Zimmer, Küche, WC) schöne

helle Praxisräume zu vermieten. Die Räumlichkeiten befinden
sich in der 1. Etage eines Neubaus mit Lift und Tiefgarage.

Bei Interesse bitten wir um Kontaktaufnahme unter: info@iavag.de

Suche gut erhaltenes

12-Kanal-EKG
mit Vermessung

und Interpretation.
Angebote bitte mit Alter, Typ
und Preis des Gerätes unter

Chiffre 600 an die KV Sachsen,
Landesgeschäftsstelle,

PF 100 636, 01076 Dresden

Wir suchen zum 01.01.2016
für unser Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)

in der Carolastraße 7a in 09111 Chemnitz einen/eine

Nachfolger/in für unsere
Praxis für Allgemeinmedizin

Hausarzt/Hausärztin

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen der
Geschäftsführer, Herr Stephan Lazarides, unter

03722/76 21 00 gern zur Verfügung.

Unter  www.diakomed.de  finden

Sie nähere Informationen

zu diesem Stellen-

angebot.
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bewusster Weise miteinander über den
 jeweils notwendigen Versorgungsbedarf
zu verhandeln.“

Dieser Skandal, so John abschließend, sei
mit dem Versorgungsstärkungsgesetz
nicht etwa gelöst, sondern trete damit nur
umso deutlicher zutage. „Wir werden
nicht ruhen, auf diese grundsätzlich fal-
schen Mechanismen und Regelungen
hinzuweisen, und irgendwann wird auch
die Bevölkerung der entsprechenden Re-
gionen erkennen, warum gerade bei ih-
nen das Versorgungsnetz immer löchriger
wird,“ so die abschließende Prognose

Johns. Noch sei es nicht zu spät, sich in
gemeinsamen Gesprächen auf andere
und für die bundesweit flächendeckende
Versorgung deutlich zielführendere Lö-
sung zu verständigen.

– Pressemitteilung der LAVA-KVen*
vom 27. Mai 2015 –

* LAVA steht für LÄNDERÜBERGREIFENDER
ANGEMESSENER VERSORGUNGSANSPRUCH
(Verbund der KVen Brandenburg, Nordrhein, Rein-
land-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
und Westfalen-Lippe)

Anzeigen
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Neues Formular DMP Teilnahme- und Einwilligungserklärung 
ab 1. Juli 2015

DMP

Mit der Einführung der indikationsüber-
greifenden TE/EWE (Beleg-Nr. 070A)
zum 1. Juli 2015 entfällt die Gültigkeit
der bisher zu verwendenden indikations-
spezifischen Teilnahme- und Einwilli-
gungserklärung.

Das heißt, dass alle indikationsspezi-
fischen Teilnahme- und Einwilligungs-
erklärungen, die ein Unterschrifts-
datum nach dem 1. Juli 2015 aufzeigen,

ungültig sind und von der DMP-Daten-
stelle abgelehnt werden.

Wir bitten Sie daher, die neuen Formu-
lare rechtzeitig beim Vordruckleitver-
lag abzufordern.

Der Vordruckleitverlag stellt Ihnen
diese bereits seit Mai 2015 zur Verfü-
gung stellen. Bitte verwenden Sie diese
dennoch erst ab 1. Juli 2015.

Sollten Sie zur Einschreibung Ihrer Pa-
tienten Computerausdrucke nutzen, ach-
ten Sie bitte auch hier darauf, ab dem
1. Juli 2015 ausschließlich die indika -
tionsübergreifende TE/EWE in der ak-
tuell geltenden Fassung (03.12.2012) aus-
zudrucken. Diese sind in Ihrem Praxis-
verwaltungssystem hinterlegt. Andern-
falls wenden Sie sich bitte an Ihren
PVS-Anbieter.

– Vertragswesen/jh –

Koronare Herzkrankheit

Asthma oder COPD

Diabetes mellitus Diabetes mellitus
Typ 1 oder Typ 2

Erklärung zur Teilnahme an einem strukturierten
Behand lungsprogramm für
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Tel.-Nr. privat (Angabe freiwillig) Tel.-Nr. dienstlich (Angabe freiwillig) Fax-Nr. (Angabe freiwillig)

E-Mail-Adresse (Angabe freiwillig)
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1. Teilnahmeerklärung:
Hiermit erkläre ich, dass
• ich den angegebenen Arzt als koordinierenden Arzt wähle
• mich mein koordinierender Arzt bzw. die mich im Programm betreuende Krankenkasse ausführlich über die Programm -

inhalte, die Versorgungsziele des Programms sowie über die Aufgabenteilung zwischen meinem Arzt, anderen Fachleuten
und Einrichtungen der Gesundheitsversorgung informiert hat. Ich habe diese ausführlichen schriftlichen Materialien erhal-
ten und kenne sie,

•                   
                 

                 
              

              

              
      

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung Versicherten-Nr. Status

Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum

Krankenkasse bzw. Kostenträger

070A�

Wie wir bereits in der Ausgabe 9/2014
der KVS-Mitteilungen informierten, be-
steht für sächsische DMP Vertragsärzte
bereits seit Mitte letzten Jahres die
 Möglichkeit, die im Praxisverwaltungs-
system hinterlegten Computerausdrucke
der Teilnahme- und Einwilligungserklä-
rung (TE/EWE) zu nutzen.

Die beleghafte Teilnahme- und Einwilli-
gungserklärung kann selbstverständlich
weiterhin verwendet werden. Aber auch
hier wird es ab dem III. Quartal 2015
eine  Vereinfachung geben. 

Die Vertragspartner der sächsischen
DMP-Verträge haben sich dazu verstän-
digt, dass für die Einschreibung von
 Patienten zukünftig nur noch ein Formu-
lar, welches für alle DMP-Indikationen
 (außer Brustkrebs) gilt, in den Praxen
vorgehalten werden muss. Insbesondere
für die koordinierenden Hausarztpraxen
bietet diese indikationsübergreifende
TE/EWE die Möglichkeit, multimorbide
Patienten mit nur einem Beleg in mehrere
DMP einzuschreiben. 

Eine Umstellung wird zum 1. Juli 2015

erfolgen. Dieser Stichtag begründet sich
aus der gesetzlichen Anpassungsfrist der
DMP-Anforderungs-Richtlinie. Dem-
nach ist ein Formularwechsel für die in-
dikationsspezifische TE/EWE Diabetes
mellitus Typ 1 und KHK gesetzlich bis
spätestens 1. Juli 2015 vorgeschrieben.
Um diesen und zukünftige Formular-
wechsel je DMP-Indikation zu umgehen,
haben sich die Vertragspartner dazu ver-
ständigt, das indikationsübergreifende
Formular (Beleg-Nr. 070A) bereits ab
dem 1. Juli 2015 für alle Indikationen
 (außer Brustkrebs) einzusetzen.
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Ärztehaus Halle
– Ernst-Kamieth-Straße –

Moderne Praxisflächen
zu vermieten!

Nähere
Detailinforma�onen erhalten Sie unter:
Sebas�anBachStraße 44 ∙ 04109 Leipzig ∙ Telefon 0341/2310330

Das großzügege Ärztehaus di-
rekt am Hauptbahnhof Halle
ist bereits jetzt eine der TOP-
Adressen für die medizinische
Versorgung in und um Halle.
Die Ernst-Kamieth-Straße ist
eine gute Geschäftslage mit
überwiegend gewerblicher
Nutzung. Das Objekt ist ca.
700 m vom Stadtzentrum ent-
fernt und hat in unmittelbarer
Nähe Bus-, Bahn- und Stra-
ßenbahnanbindung.

Dieses Objekt bietet mit einer
medizinischen Gesamtnutz-
fläche von rund 3.000 m2 alle

erdenklichen Entfaltungsmög-
lichkeiten. Es wurde als Poly-
klinik in massiver Bauweise
errichtet.

Im Objekt befinden sich
neben einer Apotheke und
einer Pflegestation das renom-
mierte Kopfzentrum, Praxen
im Bereich Logopädie, Gynä-
kologie sowie Augenheil-
kunde. Ein Labor und ein
medizinischer Dienst sind
ebenfalls integriert.

Parkplätze sind vor dem Ärz-
tehaus vorhanden. Derzeit
sind zwischen 100–300 m2 zur
Vermietung verfügbar.

Uwe Geisler
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Medizinrecht
Fachanwalt für Steuerrecht

Beratung in allen medizinrechtlichen Fragen, insbesondere Arzthaftung, Berufsrecht der Ärzte und Apotheker,
Zulassungsfragen, Honorarbeitreibung, Regress, Wirtschaftlichkeitsprüfung, Vertragsgestaltung bei Praxis-
gemeinschaften, Gemeinschaftspraxen, Praxisübernahmen, MVZ und Verträge zur Integrierten Versorgung

sowie Steuerberatung, Arbeitsrecht und Kapitalanlagerecht

Albrecht Alberter Stephan Gumprecht Leonhard Österle Georg Wolfrum Mandy Krippaly
Rechtsanwalt und Rechtsanwalt und Rechtsanwalt und Rechtsanwalt Steuerberaterin
Fachanwalt für Fachanwalt für Fachanwalt für
Steuerrecht Arbeitsrecht Steuerrecht

Kasernenstraße 1, 08523 Plauen, Tel. 03741 7001-0, Fax 03741 7001-99
info@alberter.de

Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei Alberter & Kollegen

Anzeigen
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25 Jahre Friedliche Revolution von 1989 und
deutsche Wiedervereinigung von 1990 – vor
diesem Hintergrund ist der Band „Erinnerun-
gen sächsischer Ärzte 1949–1989“ erschie-
nen, herausgegeben von der Sächsischen
Landesärztekammer.

Die Beiträge geben, vor dem Hintergrund der
damaligen realsozialistischen Lebenswelt der
DDR, die Erfahrungen sächsischer Ärzte und
die Bedingungen ihrer ärztlichen Tätigkeit
wieder. Angefangen mit den Aufbaujahren
nach dem Zweiten Weltkrieg zeigen die per-
sönlichen Beiträge, wie trotz knapper Res-
sourcen und materieller Defizite dennoch
eine gute medizinische Versorgung durch den
enormen persönlichen Einsatz der Ärzte ge-
währleistet wurde. Der Leser erhält interes-
sante Einblicke in das studentische Leben
 einiger ärztlicher Koryphäen und erlebt die
erste Praxisgründung sowie den zu bewerk-
stelligenden Praxisalltag einschließlich
Hausbesuchen mit. Ein guter Teil des Buches
arbeitet anhand von Erinnerungen die Los-

lösung vom vorherrschenden Regime der
SED auf. Die gewaltlosen Massenproteste
der DDR, bis hin zur Aufbruchstimmung der
lang ersehnten Wende, haben ausgehend von
der Friedlichen Revolution 1989 tiefe Ein-
drücke hinterlassen.

Das Buch bietet jungen und älteren Ärzten
und Nichtmedizinern spannende Einblicke in
die damalige Berufswelt der Ärzte und erwei-
tert das historische Wissen um ganz persön-
liche Sichtweisen. Die Beiträge des Buches
können für diese und nächste Generationen
als Zeitzeugen einer bewegten und prägenden
Epoche gelten.

– Recherchiert und ausgewählt
von der Redaktion –

Buchvorstellung

1949-1989

Er
in

ne
ru

ng
en

sächsischer
Ärzte

Erinnerungen sächsischer Ärzte aus der Zeit 1945–1989
2015, limitierte Auflage, 223 Seiten, zahlr. Fotos, geb., Format 15 x 21 cm,

Schutzgebühr 8,00 EUR (nicht im Handel erhältlich)
Sächsische Landesärztekammer ISBN 978-3-00-048031-7

Bestellung per E-Mail: presse@slaek.de oder Fax 0351 8267-160

Erinnerungen sächsischer Ärzte 1945 – 1989 
Persönliche Erinnerungen von Zeitzeugen

Knappschaft und Handelskrankenkasse treten
„Impfvereinbarung Sachsen – Satzungsleistungen“ bei
Änderung bei Impfungen gegen HPV

Schutzimpfungen

Mit Wirkung ab 1. Juli 2015 tritt die
Knappschaft der „Impfvereinbarung
Sachsen – Satzungsleistungen“ bei.

Bestandteil des Beitritts ist eine neue
 Anlage A5 zur „Impfvereinbarung
Sachsen – Satzungsleistungen“, die den
angebotenen Leistungskatalog der
Knappschaft ab 1. Juli 2015 beinhaltet
(siehe Abbildung Seite 19).

Die hierzu abgestimmte 3. Protokollnotiz
zur „Impfvereinbarung Sachsen – Sat-
zungsleistungen“ befindet sich derzeitig
in der Endabstimmung. Sobald das Un-
terschriftsverfahren zu dieser Verein-
barung abgeschlossen ist, wird die für
Versicherte der Knappschaft geltende
Anlage A5 in der Internetpräsenz der KV
Sachsen veröffentlicht (Rubrik Mitglie-

der → Verträge → „Impfvereinbarung
Sachsen – Satzungsleistungen“).

Darüber hinaus wird in der 3. Protokoll-
notiz klargestellt, dass die „Impfverein-
barung auch für die Handelskranken-
kasse (hkk) gilt. Die in der Anlage A2
aufgeführten Schutzimpfungen gelten
somit mit Wirkung ab 1. Juli 2015 auch
für Versicherte/Anspruchsberechtigte
der hkk. Am dazugehörigen Leistungs-
katalog  (ge gen über dem Stand vom
1. April 2014) ändert sich nichts. Auch
für diese Anlage ist, nach Abschluss des
Unterschriftsverfahrens, eine entspre-
chende Veröffentlichung vorgesehen.

Aufgrund einer Fusion der Deutschen
BKK hat eine Satzungsänderung statt-
gefunden; welche eine Anpassung der
 abgeschlossenen Vereinbarung über die

Durchführung von Schutzimpfungen er-
fordert. Mit Wirkung ab 1. Juli 2015
wird die Regelung nach § 1 Absatz 2
hinfällig; die Schutzimpfung gegen
 Humane Papillomaviren (HPV-Imp-
fung gegen Cervixkarzinom) für weib-
liche Versicherte ab 18 Jahre bis zur
Vollendung des 26. Lebensjahres ge-
hört damit nicht mehr zu den Sat-
zungsregelungen der Deutschen BKK.
Ab 1. Juli 2015 können daher keine Erst-
impfungen gegen HPV bei weiblichen
Versicherten der Deutschen BKK ab
18 Jahre mehr über die o. g. Vereinba-
rung abgerechnet werden. Unbenommen
hiervon können bereits vor dem 1. Juli
2015 begonnene Impfzyklen beendet und
abgerechnet werden. 

– Vertragspartner
und Honorarverteilung/mey –
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Schutzimpfung Abrechnungsbestimmung(en) Abr.-Nr. Vergütung
(Pauschale
pro Impfung)

Influenza Standardimpfung für Kinder ab dem vollendeten 89111S 7,00 EUR
6. Lebensmonat bis zur Vollendung des
7. Lebensjahres und für Versicherte über
50 Jahre bis zum vollendeten 60. Lebensjahr

Influenza nasal Impfung für Kinder im Alter von 2 bis 89112S 7,00 EUR
einschließlich 6 Jahren

Meningokokken1) für Säuglinge ab dem 3. Lebensmonat bis zur 89114S 6,00 EUR
Vollendung des ersten Lebensjahres

Diphtherie, Tetanus, Auffrischungsimpfung aller 10 Jahre 89302S 10,00 EUR
Poliomyelitis (TdIPV) für alle Personen

Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Auffrischungsimpfung aller 10 Jahre 89400S 11,00 EUR
Poliomyelitis (TdapIPV) für alle Personen

1) betrifft ausschließlich die Serogruppe C

Beitritt der Deutschen BKK zum 1. Juli 2015
Vertrag mit der BKK Securvita über klassische Homöopathie

Vertragswesen

Die Deutsche BKK tritt mit Wirkung ab
1. Juli 2015 dem Homöopathie-Vertrag
der BKK Securvita bei. Ab diesem Zeit-
punkt sind alle Versicherten der Deut-
schen BKK (einschließlich der Versicher-
ten der ehemals BKK Essanelle) an-
spruchsberechtigt nach diesem Vertrag,
die darin vereinbarten Leistungen können
zu Lasten der Deutschen BKK (VKNR
07423) abgerechnet werden.

Bitte beachten Sie, dass für Versicherte
der Deutschen BKK (VKNR 07423), die
am o. g. Homöopathie-Vertrag noch
nicht teilnehmen, die Abgabe einer
 Teilnahmeerklärung erforderlich ist.
Die von Seiten der Ärzte bzw. der Ver-
sicherten der ehemals BKK Essanelle
 abgegebenen Teilnahmeerklärungen be-
halten weiterhin ihre Gültigkeit.

Eine Übersicht über die am Homöopa-
thie-Vertrag mit der BKK Securvita teil-
nehmenden BKK finden Sie auf der
 Internetpräsenz der KV Sachsen www.
kvsachsen.de → Mitglieder → Verträge
→ Buchstabe „H“.

– Vertragswesen/py –

Anpassungen der QS-Vereinbarung zur Molekulargenetik zum 1. Juli 2015

Qualitätssicherung

Die Partner des Bundesmantelvetrages
haben folgende Anpassungen der QS-
Vereinbarung zur Molekulargenetik be-
schlossen:

Für die Krankheitsbilder hereditäres
non-polypöses kolorektales Karzinom
(HNPCC) und hereditäres Mamma- und
Ovarialkarzinom gelten Indikationskri-
terien geeinigt, die im Anhang „Indika-
tionskriterien für ausgewählte molekular-

genetische Untersuchungen/Krankheits-
bilder“ aufgeführt sind. Die Kriterien ori-
entieren sich eng an den entsprechenden
S3 Leitlinien. Bei molekulargenetischen
Untersuchungen der genannten Krank-
heitsbilder werden Ärzte aufgefordert,
ihre „Auftragshinweise“ entsprechend
der Indikationskriterien anzupassen und
der Kassenärztlichen Vereinigung bis
spätestens 30. September 2015 zur
Kenntnis zu geben.

Die Neuerungen treten zum 1. Juli 2015
in Kraft. Im Wortlaut ist die entspre-
chende KBV-Information  auf der Inter-
netpräsenz der KV Sachsen www.
kvsachsen.de → „Aktuelle Nachrichten
und Themen“ nachzulesen. Die aktuelle
QS-Vereinbarung zur Molekulargenetik,
wird in einer der nächsten Ausgaben des
Deutschen Ärzteblattes veröffentlicht.  

– Qualitätssicherung/bj –
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Zur Lektüre empfohlen

Hg. Katja Schneider u. a.

Lucas Cranach der Jüngere 
Entdeckung eines Meisters

2015.
312 Seiten, 220 farb. Abb. 
Format 21 x 28 cm
gebunden  39,90 €
HIRMER Verlag
ISBN: 978-3-7774-2349-4

Lucas Cranach der Jüngere (1515–1586)
stand lange Zeit im Schatten seines berühm-
ten Vaters. Er übernahm spätestens 1550 die
weltberühmte Werkstatt seines Vaters Lucas
Cranach der Ältere und erwies sich dabei als
überaus erfolgreich und findig. Er baute das
Repertoire populärer Cranach-Motive wei-
ter aus, sorgte mit seinen Bildschöpfungen
für die Memoria von Reformatoren, Fürsten
und wohlhabenden Bürgern und setzte neue
Maßstäbe für das höfische Porträt.

Anlässlich seines 500. Geburtstages haben
internationale Experten es sich erstmals zur
Aufgabe gemacht, ein ebenso umfassendes
wie differenziertes Bild des Künstlers zu
entwerfen. Der monografisch angelegte
Band ergründet das Leben und Werk Lucas
Cranachs d. J. und stellt ihn als vielseitigen
Meister vor. Er würdigt ihn als fürstlichen
Auftragnehmer, als Maler reformatorischer
Epitaphien, Altäre und Bibeln, als ausge-
zeichneten Porträtisten, Zeichner und Druk-
ker. Bis zu seinem Tod 1586 leitete er in
 Wittenberg eine der größten und produktivs -
ten Kunstwerkstätten in Europa. Die reich
bebilderte Publikation mit Essays namhafter
Cranach-Forscher vermittelt in über 200 Ge-
mälden, Zeichnungen, Holzschnitten und
Archivalien ein eindrucksvolles Bild dieses
verkannten Künstlers und begleitet die
 Ausstellung in Wittenberg (26.06.2015 bis
01.11.2015). 

Angelika Taschen u. a. 

Gärten in Frankreich
Gesamtkunstwerke für die Sinne  

2015.
340 Seiten, zahlreiche farb. Abb. 
Format 24 x 31,5 cm
Hardcover 14,99 €
TASCHEN Verlag
ISBN: 978-3-8365-5655-2

Kontemplative Zengärten in der Provence
und Kakteensammlungen an der Côte
d'Azur, herrschaftliche Renaissancegärten
im Loiretal oder wildromantische Oasen im
versteckten Winkel - ob man das Glück im
Grünen in klassisch-strenger Ordnung fin-
det oder im kreativen Wildwuchs, Frank-
reich ist ein Paradies für Gartenfreunde. Der
Bildband entführt auf eine Entdeckungstour
durch die schönsten, charmantesten und
 originellsten Gärten des Landes zwischen
Normandie und Mittelmeer. 

Der Band stellt neben dem Facettenreichtum
der französischen Gartenkultur die typi-
schen Pflanzen der unterschiedlichen Kli-
mazonen Frankreichs vor, den Rittersporn,
die Rosen und Schwertlilien des Nordens
und den roten Mohn und Lavendel Süd-
frankreichs, er zeigt das Farbenspiel der
Gärten im Wandel der Jahreszeiten und bie-
tet eine Fülle an Inspirationen für eigene
gärtnerische Vorhaben. Neben weltberühm-
ten Anlagen wie Villandry, Versailles oder
den Gärten Claude Monets werden auch
kleinere, weniger bekannte Paradiese, echte
Geheimtipps gezeigt, die mindestens ebenso
viel Charme haben. Eine Fundgrube für alle
Natur- und Gartenfreunde und, da die Mehr-
zahl der vorgestellten Gärten öffentlich zu-
gänglich ist, zugleich Reiseführer und eine
Einladung zu einer spannenden Gartenreise.
Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Eng-
lisch, Französisch.

Thies Matzen, Kicki Ericson

Antarktische Wildnis
Südgeorgien

2014.
168 Seiten, zahlreiche farb. Abb. 
Format 27 x 30,4 cm
Leineneinband m. SU, 58,00 €
Mare Verlag
ISBN 978-3-86648-230-2

1.500 Kilometer östlich von Kap Hoorn, im
kalten Süden unserer Erde, liegt Südgeor-
gien (South Georgia). Eine Insel, sturmum-
tost, 160 Kilometer lang und bis auf wenige
Forscher menschenleer. Thies Matzen und
Kicki Ericson blieben mit ihrem kleinen
Segelboot über zwei Jahre lang in der Ein-
samkeit, umgeben von überwältigender
Natur, hunderttausenden Pinguinen, See-
elefanten und Albatrossen. Dabei entstand
eine einmalige fotografische Dokumenta-
tion dieser Wildnis.

Thies Matzen (geb. 1956) und Kicki Eric-
son (geb. 1964) besegeln seit 25 Jahren ge-
meinsam die Weltmeere. Ihr legendäres,
neun Meter langes Holzboot Wanderer III
ist ihr einziges Zuhause. Kicki Ericson ist
Architektin und spezialisiert auf Denkmal-
schutz; Thies Matzen ist Bootsbauer und
Fotograf mit Veröffentlichungen u. a. in
mare, GEO, National Geographic und
Yacht. Die antarktische Insel Südgeorgien
entwickelte sich zum Mittelpunkt ihrer
 Reisen. Zuletzt verbrachte das Paar dort
26 Monate – inklusive zweier Winter – auf
seinem Boot. Der Bildband ist ein faszinie-
rendes Zeugnis Ihrer Reise und so schreibt
die Süddeutsche Zeitung begeistert „Fotos
wie diese entstehen nicht im kurzen Vor-
beireisen. Hier ist etwas passiert, zwischen
den menschlichen Besuchern und den tieri-
schen Bewohnern, sie haben sich langsam
einander angenähert.“

– Recherchiert und zusammengestellt von der Redaktion –



Elaphe Longissima

Elaphe Longissima

Antwort

SOFTLAND

Hard- und Software GmbH

Carl-Hamel-Straße 3a

09116 Chemnitz

Ich wünsche eine kostenlose 

Demonstration des Arztprogramms

Bitte schicken Sie mir Infomaterial

Bitte schicken oder faxen Sie uns einfach.

INFO-HOTLINE
Tel. 0371-212305 · Fax 0371-212306

Telefon  0371-212305 · Fax  0371-212306

Die Praxissoftware, die so
arbeitet, wie Ärzte denken

Ihr Stempel



An der Silberstraße zwischen Dresden und Erzgebirge

In ruhigster 

Waldrandlage!

Wiesen und Wälderstatt Ampeln und Asphalt!Bergschlößchen
���

Waldhotel & Restaurant

Waldhotel Bergschlößchen · Familie Sohr
Am Bergschlößchen 14
09600 Hetzdorf

Wochenend-
Pauschalangebote!
ab zwei zusammen-
hängenden Tagen

pro Tag/Person im DZ 
nur 32,50 Euro
inkl. Frühstück

In unserem Drei-Sterne-Haus erwarten Sie:

• 17 DZ und 1 EZ, liebevoll eingerichtet 
(Aufbettungen möglich)!

• Wintergarten und Freiterrasse mit Panoramablick
• regionale Küche, Fisch- und Wildgerichte im Restaurant 
täglich ab 11.00 Uhr

• Räumlichkeiten für Familien- und Gesellschaftsfeiern 
bis zu 60 Personen

• Schwimmbad- und Sauna-Nutzung in der 
benachbarten Kurklinik

• Hoteleigener Parkplatz

DZ/Tag ab 65,– € · EZ/Tag ab 45,– €

Tagesausflüge zu Sehenswürdigkeiten wie:

Dresden – Zwinger, Semperoper, Frauenkirche
Meißen – Porzellanmanufaktur, Albrechtsburg und Dom
Silberstadt Freiberg – Dom mit Silbermannorgel,
weltgrößte Mineraliensammlung
Seiffen im Erzgebirge – Heimat der Holzschnitzerei
Elbsandsteingebirge – Dampfschifffahrt zur Festung 
Königstein und zum Basteifelsen

… sind im Umkreis von 40 km zu erreichen.

Wir laden Sie herzlichst ein!
Familie Sohr und das Team vom Bergschlößchen

Telefon 035209 238-0
E-Mail: info@bergschloesschen.de

www.waldhotel-bergschloesschen.de




